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den primores der Bayern und Alemannen zusammengetan, gemeinsam mit 
ihnen Arnulf zu ihrem Lehensherrn erwählt, um ihn anschließend zum 
König zu erheben18. Obgleich Franken, Sachsen und Thüringer sich mit 
bayerischen und slawischen Großen schon bei seinem ersten Regensburger 
Reichstag zu Weihnachten 887 um Arnulf scharten19, sollte der Herrscher 
in ihrem regnum weniger häufig residieren als in Bayern20. Die von Ar­
nulfs Kanzlei im regnum „der Franken und Sachsen“ gewährten Diplome21 
reichen zahlenmäßig bei weitem nicht an die Urkunden heran, die gleich­
zeitig etwa nach Bayern gingen.
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Im Oktober 889 bat der Bischof von Osnabrück König Arnulf, seinem 
Hochstift Immunität und Königsschutz und damit die Rechtsstellung zu 
bestätigen, wie sie den übrigen Kirchen, quae per totam Franciam et Saxo­
niam emmunitatis tuitione consistant, eigne. Indem der Herrscher der Bitte 
des Bischofs stattgab22, prägte seine Kanzlei eine Formel, die sprachlich der 
nahekam, die ein außenstehender Zeitgenosse gefunden hatte, um das Teil­
reich Ludwigs des Jüngeren zu bezeichnen, das aus der divisio des ostfränki­
schen regnum Ludwigs des Deutschen von 865/76 hervorgegangen war23. 
Arnulfs Diplom für Osnabrück ist freilich verunechtet. Die Formel Francia 
et Saxonia jedoch, wiewohl von der gleichfalls verdächtigten Vorurkunde 
nicht gedeckt24, gilt gerade wegen des Kontextes, in dem sie auftaucht, als 
authentisch25. Wenn dem so ist, dann kann man sie nicht als eine Schöp­


